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(2) Über den Verkauf der Reiseschecks ausländischer Ban
ken sind dem Käufer Abrechnungen zu erteilen, die die 
Werte, Serienbezeichnungen und Nummern enthalten. Diese 
Abrechnungen gelten als Mitnahmebescheinigung im Sinne 
der devisenrechtlichen Bestimmungen der Deutschen Demo
kratischen Republik.

§12

Betriebe der Deutschen Demokratischen Republik können 
mit Zustimmung der Staatsbank der Deutschen Demokrati
schen Republik Reiseschecks ausländischer Banken unter Be
achtung der Bestimmungen der §§ 10 und 11 verkaufen.

§13

Die Kreditinstitute der Deutschen Demokratischen Republik 
sind verpflichtet, von ihnen verkaufte nichtverbrauchte Reise
schecks ausländischer Banken innerhalb der Einlösefrist zu
rückzukaufen. Nach Ablauf der Einlösefrist zum Rückkauf 
vorgelegte Reiseschecks ausländischer Banken werden zum 
Inkasso entgegengenommen. Die Auszahlung des Gegenwertes 
erfolgt nach Erstattung des Nennwertes dieser Reiseschecks 
durch die ausländische Bank.

§14

(1) Bei Verlust von Reiseschecks ausländischer Banken, die 
in der Deutschen Demokratischen Republik erworben wur
den, ist dem Kreditinstitut unverzüglich eine Verlustanzeige 
folgenden Inhalts einzureichen:
— die Versicherung, daß die Reiseschecks nur mit der 1. Un

terschrift versehen waren,
— die Nennwerte, Serienbezeichnungen und Reisescheck

nummern.

(2) Die Anträge werden zwecks Erstattung der zuständigen 
ausländischen Bank zugestellt.

Ankauf von Reiseschecks aasländischer Banken 
in der Deutschen Demokratischen Republik

§15

(1) Die Kreditinstitute der Deutschen Demokratischen Repu
blik sind berechtigt, Reiseschecks ausländischer Banken in
Übereinstimmung mit den jeweiligen Reisescheckbedingun
gen der ausländischen Banken anzukaufen.

(2) Der Ankauf erfolgt unter Beachtung der devisenrecht
lichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik 
gegen Mark der Deutschen Demokratischen Republik zu den 
von der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik 
festgelegten Umrechnungssätzen der Mark der Deutschen De
mokratischen Republik zu den Währungen, auf die die Reise
schecks der ausländischen Banken lauten.

(3) Die Berechnung von Gebühren richtet sich nach den Ge
bührenregelungen der Kreditinstitute der Deutschen Demo
kratischen Republik.

(4) Für den Ankauf von Reiseschecks ausländischer Banken 
sind den Reisenden Abrechnungen zu erteilen.

§16

(1) Soweit in den Reisescheckbedingungen der einzelnen 
ausländischen Banken nichts anderes festgelegt ist, erfolgt 
der Ankauf, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

— die Legitimation des Reisescfaeckinhabers durch ein gül
tiges Personaldokument,

— die Unterschrift auf jedem Reisescheck durch den Reisen
den in Gegenwart des Angestellten der Bank,

— die Übereinstimmung dieser Zweitunterschrift mit der 
1. beim Erwerb des Reiseschecks geleisteten Unterschrift.

(2) Reiseschecks, die bei Vorlage bereits mit der 2. Unter
schrift versehen sind, sind in Gegenwart des Angestellten der 
Bank auf der Rückseite zu unterschreiben.

(3) Die Reiseschecks dürfen nicht mit Korrekturen, Rasuren 
oder anderen Beschädigungen versehen und müssen unver
sehrt sein.

(4) Reiseschecks ausländischer Banken, deren Einlösefrist 
abgelaufen ist, werden nur zum Inkasso entgegengenommen. 
Die Auszahlung der Gegenwerte erfolgt nach Erstattung des 
Nennwertes dieser Reiseschecks durch die ausländische Bank.

§17

Betriebe können mit Zustimmung der Staatsbank der Deut
schen Demokratischen Republik Reiseschecks ausländischer 
Banken unter Beachtung der Bestimmungen der §§ 15 und 16 
in Zahlung nehmen.

Schlußbestimmung
§18

Diese Anordnung tritt am 20. März 1979 in Kraft.

Berlin, den 5. Januar 1979

Der Präsident der Staatsbank 
der Deutschen Demokratischen Republik

K a m i n s k y

Anordnung 
über hygienische Anforderungen 

an die Verarbeitung von Eiern und Eiprodukten 
für Feinback- und Konditoreiwaren

vom 10. Januar 1979

Auf Grund des Lebensmittelgesetzes vom 30. November 
1962 (GBl. I Nr. 12 S. 111) in der Fassung der Zi'ff. 35 der 
Anlage zum Anpassungsgesetz vom 11. Juni 1968 (GBl. I Nr. 11 
S. 242) sowie Ziff. 5 der Anlage zum Gesetz vom 24. Juni 1971 
über die Neufassung von Regelungen über Rechtsmittel gegen 
Entscheidungen staatlicher Organe (GBl. I Nr. 3 S. 49) wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1

Diese Anordnung gilt für alle unter Verwendung von Eiern 
und Eiprodukten hergestellten Feinback- und Konditorei
waren einschließlich deren Kremmassen für Füllungen und 
Dekore (nachfolgend Feinbackwaren genannt).

§ 2

(1) Zur Herstellung von Feinbackwaren dürfen, sofern die 
Anforderungen für die Verarbeitung von Eiern sowie den dar
aus im eigenen Betrieb gewonnenen Eimassen gemäß An
lage 1 erfüllt sowie die Verarbeitungsbeschränkungen gemäß 
§ 3 eingehalten werden, verarbeitet werden:
1. Frischeier, sortiert1

2. Frischeier, unsortiert1

3. Frischeier, Kleineier1

4. Kühlhauseier1

5. aussortierte Eier1

(2) Zur Herstellung von Feinbackwaren dürfen folgende 
Eiprodukte verarbeitet werden, sofern die Anforderungen an

1 gemäß TGL 3066 Hühnereier


